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1. Finanzämter kontrollieren verstärkt die Bargeldbranche 
 
Mit der Begründung den fairen Wettbewerb von Marktteilnehmern zu unterstützen und den Steuerbe-
trug zu erschweren, nutzt die Finanzverwaltung seit dem 1.1.2018 die sog. „Kassen-Nachschau“. Da-
nach können Finanzbeamte bei Betrieben der Bargeldbranche prüfen, ob die in einem Kassensystem 
erfassten Daten den gesetzlichen Formvorschriften entsprechen.  
 
Die Prüfung erfolgt grundsätzlich ohne Voranmeldung und wird von ein bis zwei Bediensteten 
durchgeführt. Die Prüfer weisen sich als Angehörige des Finanzamts aus und händigen ein Merkblatt 
zur Kassen-Nachschau aus. 
 
Das Augenmerk der Prüfer liegt auf der Prüfung des Kassensystems. Sie können die gespeicherten Da-
ten und die Programmierung einsehen oder Daten für eine spätere Kontrolle auf einem Datenträger 
mitnehmen. 
 
Das Niedersächsische Landesamt für Steuern teilt in einer Pressemitteilung mit, dass im Interesse der 
Wettbewerbsgleichheit Unternehmen ohne Kassensystem nicht besser gestellt werden als solche mit 
einer Registrier- oder PC-Kasse. Deshalb sind auch hier Kassen-Nachschauen möglich. Die Prüfung 
beschränkt sich zumeist auf eine Zählung des in der Kasse befindlichen Geldes (Kassensturzprüfung) 
sowie die Tageskassenberichte für die Vortage. 
 
Je nach Branche ist die Kassen-Nachschau auch mit einer unangemeldeten Lohnsteuer-Nachschau 

koppelbar. Hierbei wird festgestellt, welche Arbeitnehmer tätig sind und wie die lohnsteuerlichen Auf-
zeichnungen geführt werden. Hinsichtlich der Ermittlung der Arbeitszeiten können die nach dem Min-
destlohngesetz zu führenden Aufzeichnungen zum Arbeitsbeginn und Arbeitsende auch für steuerliche 
Zwecke eingesehen werden.  
 
Die Gefahr, dass sich Personen in verbrecherischer Absicht als Finanzbeamte ausgeben, ist nicht von 
der Hand zu weisen. Lassen Sie sich auf jeden Fall den Ausweis zeigen. Hier sei noch angemerkt, dass 

eine Prüfung nur während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten erlaubt ist. 

 

 
2.  Aufbewahrung von Organisationsunterlagen zur Kassenprogrammierung 
 
Die ordnungsgemäße Kassenführung steht zzt. verstärkt auf der Agenda der Betriebsprüfer, können sie 
doch im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Führung Hinzuschätzungen vornehmen, die für den Steuer-
pflichtigen u. U. zu erheblichen Steuernachzahlungen führen. 
 
Nunmehr hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Beschluss vom 23.2.2018 ein Urteil des Finanzge-
richts Münster (FG) aufgehoben, bei dem es um die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der Kas-
senführung bei einem PC-gestützten Kassensystem geht. Im entschiedenen Fall erfasste ein Friseursalon 
seine Bareinnahmen über eine PC-gestützte Kassensoftware. Aufgrund einer Betriebsprüfung, in deren 
Verlauf der Steuerpflichtige keine Programmierprotokolle für die Kasse vorgelegt hatte, nahm das Fi-
nanzamt erhebliche Hinzuschätzungen zu den Umsätzen und Gewinnen des Steuerpflichtigen vor.  
 
Auch das FG nahm eine Schätzungsbefugnis an, weil das Fehlen der Programmierprotokolle elektroni-
scher Kassensysteme jedenfalls bei bargeldintensiven Betrieben einen gewichtigen formellen Mangel 
darstellt. Der Hinweis, dass die Programmierprotokolle in Dateiformat im System gespeichert sind, was 
durch die Vorlage der Datenbank bewiesen werden kann, reicht nicht. Im Übrigen geht es bei den Pro-
grammierprotokollen nicht um die Daten selbst, sondern um die Dokumentation der Programmierung.  
 
Nach Auffassung des BFH wurde kein Beweis darüber erhoben, ob die steuerlich erheblichen Daten zur 
Programmdokumentation vom verwendeten Kassensystem gespeichert sind. Eine solche Dokumentati-



on kann auch in Dateiform vorgelegt werden. Dieser Beweis kann aber durch Vorlage der Datenbank, 
Einholung eines Sachverständigengutachtens oder Vernehmung des Kassenherstellers als Zeugen erho-
ben werden.  
 

 

3.  Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen 
 
Durch die Änderungen des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes wurden die Anzeigepflichten für 
Auslandssachverhalte erweitert. Des Weiteren werden Finanzinstitute verpflichtet, den Finanzbehörden 
von ihnen hergestellte oder vermittelte Geschäftsbeziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu Dritt-
staat-Gesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen mitzuteilen.  
 
Die Änderungen gelten für mitteilungspflichtige Sachverhalte, die nach dem 31.12.2017 verwirklicht 
worden sind. Dazu zählt u. a. die Anzeigepflicht für den Erwerb von qualifizierten Beteiligungen an 
ausländischen Gesellschaften, insbesondere für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen ab einer 

10 %igen Beteiligung.  
 
Künftig müssen auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Körperschaften, Personenver-
einigungen oder Vermögensmassen in Drittstaaten (Drittstaat-Gesellschaft), auf die unmittelbar oder 
mittelbar beherrschender Einfluss besteht, angezeigt werden. Die Anzeige hat zusammen mit der Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuererklärung zu erfolgen – spätestens jedoch bis zum Ablauf von 14 
Monaten nach Ablauf des Besteuerungszeitraumes. 
 
Steuerpflichtige, die allein oder zusammen mit nahestehenden Personen unmittelbar oder mittelbar 
einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf gesellschaftsrechtliche, finanzielle oder ge-
schäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben können, müssen Unterlagen sechs 
Jahre lang aufbewahren und Außenprüfungen ohne Begründung zulassen. 
 
4.  Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers bei nur geringer beruflicher Nutzung 

 (hier Photovoltaikanlage) 
 
Steuerpflichtige können Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten in Höhe von 1.250 € im Jahr ansetzen, wenn für die betriebliche oder berufliche Tä-
tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Höhe nach gilt allerdings 
nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 
bildet. 
 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 8.3.2017 ist grundsätzlich nicht zu prüfen, ob 
das Arbeitszimmer „erforderlich“ ist. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) kommt jedoch in seiner 
Entscheidung vom 25.1.2018 zu dem Entschluss, dass aber der Umfang der Privatnutzung eines häusli-
chen Arbeitszimmers zu prüfen ist. Denn Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre des Steuer-
pflichtigen eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von Einkünften als auch – in mehr als nur 
untergeordnetem Umfang – zu privaten Zwecken genutzt wird, sind insgesamt nicht abziehbar. Eine 
Aufteilung der Kosten ist nicht möglich.  
 
Wird das Arbeitszimmer – wie im entschiedenen Fall – bei der Einkünfteerzielung aus dem Betrieb 
einer Photovoltaikanlage steuerlich angesetzt, geht das FG von einer nur geringfügigen betrieblichen 
Nutzung von wenigen Stunden im Jahr aus. Deshalb ist der Betriebsausgabenabzug schon dann zu ver-
sagen, wenn der Raum auch nur vereinzelt privat genutzt wird. 
 
 
 
 
 



 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2018: März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8 

2017: Dezember = 110,6; November = 109,9Oktober = 109,6;  
September = 109,6; August = 109,5; Juli = 109,4Juni = 109,0; Mai =108,8; 
April = 109,0; März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 


